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Verfügung: 

 

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Hauptverhandlung gemäß § 176 

GVG wird die Verfügung vom 03.04.2025 unter Ziffer II. 3. a) aa) wie folgt ergänzt: 

 

Vertreter der Staatsanwaltschaft und Polizeibeamte können sich wahlweise auch mit ihrem 

amtlichen Dienstausweis ausweisen. 

 

 


